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S i t z u n g s v o r l a g e  
 
Drucksache Nr. 359/2018  Teningen, den 22. November 2018 
 

 
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 (Soziales, Bildung, Familie, Bürgerservice) 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Technischer Ausschuss (nicht öffentlich) 04.12.2018 Vorberatung 
Gemeinderat (öffentlich) 18.12.2018 Beschlussfassung 

 
 

 
 
Betreff: 
 
Tempo 30 in der Emmendinger Straße / Theodor-Frank-Straße (Ortsteil Teningen), 
Heimbacher Straße, Tscheulinstraße (Ortsteil Köndringen) und Bottinger Straße (Ortsteil 
Nimburg) 
 
 
Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen: 
 
1. Emmendinger Straße/Theodor-Frank-Straße (Ortsteil Teningen): 
 
In der Emmendinger Straße/Theodor-Frank-Straße wird eine innerörtliche streckenbezo-
gene Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h aufgrund des Lärmaktionsplanes bean-
tragt. 
 
2. Bahnhofstraße und Heimbacher Straße (Ortsteil Köndringen): 
 
In der Bahnhofstraße und Heimbacher Straße wird eine innerörtliche streckenbezogene 
Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h aufgrund des Lärmaktionsplanes und zur 
Verbesserung der Sicherheit im Bereich der Kindergärten und Schulen beantragt. 
 
3. Bottinger Straße (Ortsteil Nimburg): 
 
In der Bottinger Straße wird eine innerörtliche streckenbezogene Geschwindigkeitsbe-
schränkung von 30 km/h aufgrund des Lärmaktionsplanes und zur Verbesserung der Si-
cherheit im Bereich der Kindergärten und Schulen beantragt. 
 
4. Bottinger Straße (Ortsteil Nimburg) und Ortsdurchfahrt Landeck:  
 
Die Gemeinde beantragt für den Bereich Bottinger Straße eine bedarfsgerechte 
Querungshilfe, sowie eine Sonderverkehrsschau für die Ortsdurchfahrt Landeck und die 
Bottinger Straße.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, diese Geschwindigkeitsbeschränkungen bei der 
Straßenverkehrsbehörde zu beantragen. 
 
(Vorschlag des Technischen Ausschusses: 10 Ja, 1 Nein, 1 Enthaltungen) 
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Erläuterung: 
 
Aufgrund der Umsetzung der Lärmaktionspläne fordert die Gemeinde Teningen an folgen-
den Stellen eine innerörtliche streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkung: 
 
Nach der Prüfung der Lärmaktionspläne zur Einhaltung der Lärmgrenzwerte tagsüber und 
nachts im Bereich der Emmendinger Straße/Theodor-Frank-Straße (Ortsteil Teningen) 
und im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße sowie der Heimbacher Straße (Ortsteil 
Köndringen) ist eine innerörtliche streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkung von 
30 km/h möglich. Somit kann eine Verbesserung der Lärmgrenzwerte erreicht werden.  
 
Im Bereich der Tscheulinstraße (Ortsteil Köndringen) werden die Lärmgrenzwerte nicht 
durch den Straßenverkehr, sondern durch den Schienenverkehr überschritten, daher ist 
keine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h in der Nacht möglich. 
 
In der Bahnhofstraße, in der Heimbacher Straße (Ortsteil Köndringen) und der Bottinger 
Straße (Ortsteil Nimburg) ist aufgrund der Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) 
eine innerörtliche streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h sinnvoll, 
da die beiden Straßen in Bereich von Kindergärten und Schulen liegen. Hierdurch kann 
die Sicherheit der Kindergarten- und Schulkinder verbessert werden. 
 
In der Bottinger Straße (Ortsteil Nimburg) soll bei der nächsten Verkehrsschau außerdem 
geprüft werden, ob die Anbringung einer Querungshilfe beziehungsweise Bedarfsampel 
möglich ist. 
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